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Rathgeber fUr Anfänger im Photographiren und

Behelf für Vorgeschrittene. Herausgegeben
von Ludwig David, k. und k. Oberlieutenant
der Feldartillerie. Halle a. S., Wilhelm
Knapp. Preis Fr. 2. —.

Die Schrift verdient ihren Titel im vollsten
Maasse. Sehr einfach, gemeinverständlich
geschrieben, zeigt sie dem Anfänger den
leichtesten Weg zur Erlernung der Photographie
und enthält auch für Vorgerücktere manchen

werthvollen Fingerzeig. Zahlreiche in den

Text eingeschaltete Illustrationen geben
deutlichen Aufschluss über die beim photographischen
Prozess erforderlichen Einrichtungen und
Manipulationen und machen lange Abhandlungen
durchaus unnöthig. Durah Davids „Rathgeber'1
wird der Anfänger in kurzer Zeit genügende

Selbstständigkeit in der Praxis der Photographie
erlangt haben; ein nützliches Nachschlagebuch
wird ihm derselbe aber stets bleiben. Wir können

das Büchlein jedem Freunde der
Photographie auf's angelegentlichste empfehlen.

G.

Das Recht des Militärs zum administrativen

Waffengebrauch, von Fritz von Calker.

München, Theodor Ackermann, königl.
Hofbuchhändler. 1888. 80 S. Preis Fr. 2. 15.

Die kleine Schrift hat grosses Interesse, da

in ihr das Recht des Militärs zur Anwendung
der Waffen im Frieden in rechtsvergleichender
Weise behandelt wird.

Im ersten Theil werden die Literatur und die

gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften
über das Recht des Waffengebrauchs angeführt.

Der zweite Theil beschäftigt sich mit der
Verwendung des Militärs im Polizeidienst (Wachtdienst,

Assistenz).
Die Arbeit dürfte ganz geeignet sein, die oft

sehr verwirrten Begriffe über den behandelten

Gegenstand zu klären.

Eidgenossenschaft.

— (Voranschlag.) Der Bundesrath hat den Voranschlag
für das Jahr 1891 festgestellt. Die Einnahmen betragen
hienach 65,638,000 Fr., die Ausgaben 78,069,000 Fr.;
Ausgabenüberschuss 12,431,000 Pr. (letztes Jahr 12,550,300
Franken.) Unter den Ausgaben figuriren folgende
ausserordentliche : Neue Gewehre 6,500,000 Fr., Munition
3,000,000 Fr., Landesbefestigung 3,000,000 Fr., zusammen

12,500,000 Fr.

— (Veranlassung zu der Interpretation von Art. 1, Alinea 5

der Milifärstrafgerlchtsordnung) bot das Gesuch zweier
Offiziere des Landwehrregiments 17, gegen einen
Soldaten, welcher die Kläger nach dem letzten Trappenzu-
sammenzug durch die Presse ehrverletzend angegriffen
hatte, militärgerichtliche Untersuchung einzuleiten. Der

Antrag des Militärdepartements lag schon seit Wochen
auf dem Kanzleitisch des Bundesrathes, wurde aber wegen
zeitweiliger Abwesenheit einiger Mitglieder des Bundes¬

rathes erst am 5. November behandelt. Demnach steht
der Beschluss des Bundesrathes in keinem Zusammenhang

mit den dieser Tage in der „Bern.-Ztg." erschienenen

Artikel über den Truppenzusammenzug.
Bei dieser Gelegenheit mag auch mitgetheilt werden,

dass die Meldung, der Bundesrath habe das

Militärdepartement mit einer Untersuchung in Sachen des

erwähnten Artikels beauftragt, unbegründet ist.
(Bund Nr. 308.)

— (Zum letzten Truppenzusammenzug.) Die „Berner-
Zeitung" schreibt: „Die Freiburger „Libertä" glaubt in
bekannter Weise die in unserm Blatte erschienenen
Artikel „Zum letzten Truppenzusammenzug, von einem
Stabsoffizier" zu einer Polemik gegen uns verwenden zu
müssen. Sie nennt die Artikel einen „Angriff auf die
Waadtländer" und meint, dieselben „riechen vollständig
nach dem Berner." Nun ist aber im ganzen Artikel mit
keinem Worte von den Waadtländern die Rede; die
Infanterie der I. Division besteht überhaupt nicht
ausschliesslich aus Waadtländern, sondern enthält auch
Genfer und Unterwalliser. Der Artikel richtet sich, wie
Jedermann, der zu lesen versteht, sofort erkennen wird,
nicht gegen die Trappe, deren guten militärischen
Anlagen im Gegentheil alle Anerkennung gezollt wird. Und
was das „Riechen nach dem Berner" anbetrifft, so haben

wir bereits gestern erklärt, dass die Artikel von keinem
Berner herstammen.

Die „Libertä" thäte besser, statt den Sinn und die
Tendenz der Artikel zu verdrehen, die in denselben

angeführten Thatsachen zu widerlegen. Das dürfte freilich
etwas schwerer halten, als das blosse Schimpfen auf die

„Berner-Zeitung"; denn abgesehen von der absoluten

Zuverlässigkeit, Gewissenhaftigkeit und Kompetenz
unseres Einsenders, der die Artikel nur im Interesse der
Armee geschrieben und veröffentlicht hat, dürften sich,

wenn es verlangt wird, Zeugen genug finden, welche
den Inhalt derselben bestätigen werden.

Der Schreiber dieser Zeilen, welcher als Berichterstatter

der „Berner-Zeitung" deu Manövern der I. und

II. Division ebenfalls gefolgt ist, kann bestätigen, dass

in der That die Marsch- und Gefechtsdisziplin bei der

I. Division sehr viel zu wünschen übrig liess. Was

unser Einsender speziell über den Marsch von Le Cret
nach La Joretaz in der Gelechtspause am ersten
Manövertage sagt, können wir persönlich Wort für Wort
unterschreiben.

Im übrigen nehmen wir mit Vergnügen von der

Meldung dieses Korrespondenten Kenntniss, wonach „die
Angelegenheit nicht auf sich beruhen bleiben wird, denn
der Bundesrath habe auf Verlangen eines seiner
Mitglieder das Militärdepartement mit einer Untersuchung
beauftragt."

Niemand wird diese Untersuchung mehr begrüssen, als

unser Einsender und wir. Denn sowohl der Verfasser
der Artikel als die Redaktion beabsichtigen mit der

Veröffentlichung nichts anderes, als durch Aufdeckung
schwerer Mängel zur Hebung der Leistungsfähigkeit der
Armee beizutragen. Mit dem Vertuschungssystem kommen

wir auf keinen grünen Zweig.

— (Truppenzusammenzug.) Herr Oberstdivisionär Ceresole

hat die höhern Offiziere der I. Division auf den

II. d. Monats nach Lausanne einberufen, um über die

gegen den Verfasser der Artikel in der „Berner-Zeitung"
zu ergreifenden Massregeln zu berathen. Der Beschluss

lautete: „Man begnüge sich bis auf weiteres mit dem

gestern vom Bundesrathe angenommenen Antrag des

eidgenössischen Militärdepartements und gewärtige im

übrigen, dass die „Berner-Zeitung" den Urheber der

inkriminirten Artikel namhaft mache, damit derselbe


	

